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BETRIEBSANWEISUNG SCHWEISSARBEITEN GESUNDHEITSSCHUTZ MUSTERVORLAGE
	Revisionsstand: …
	Betriebs- anweisung (BA)
	Kürzel der BA

	Freigabedatum: …
	
	zuletzt überprüft am: …

	Anwendungsbereich

	Schweißarbeiten

	Gefahr für Mensch und Umwelt

	· Gefahr der Bindehautentzündung (Verblitzen der Augen) durch UV-Strahlung (optische Strahlung)
· Gefahr durch elektromagnetische Felder
· Gefahren durch elektrischen Strom, Lichtbogen und Gas
· Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe (Schweißrauch)
· Brand- und Explosionsgefahr durch Entzündung von brennbaren Stoffen durch Lichtbogen oder Funken
· Mechanische Gefahren (Schlacke, Späne)
· Verbrennungsgefahr

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	· Diese Betriebsanweisung ersetzt nicht die jeweilige Bedienungsanleitung des Herstellers des Schweißgerätes.
· Vor Inbetriebnahme Überprüfung des Schweißgerätes auf sichtbare Mängel (z. B. Isolationsschäden, Dichtheit der Anschlussarmaturen etc.).
· Zum Schutz gegen wegfliegende Schlackenstücke oder Schleifspäne sind Schutzbrillen zu verwenden.
· Inbetriebnahme nur durch befugte Personen.
· Schutz gegen Strahlung des Lichtbogens: Schutzschirm oder Schweißerbrille.
· Vor Schweißarbeiten mobile Absauganlage/stationäre Absaugvorrichtung einschalten.
· Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Atem- und Gehörschutz bei Bedarf!).
· Mitarbeiter mit Herzschrittmachern oder anderen aktiven Implantaten dürfen nicht an Schweißarbeitsplätzen eingesetzt werden.
· Auf ausreichende Belüftung ist zu achten.
· Entfernen aller brennbaren Gegenstände aus dem Gefahrenbereich.
· Auf ordnungsgemäßen Masseanschluss ist zu achten.
· Gasflaschen gegen Umfallen sichern und nach Gebrauch schließen.

	Verhalten bei Störungen und Instandsetzung

	· Bei Störungen und bei Auftreten von Mängeln ist das Schweißgerät nicht in Betrieb zu nehmen bzw. sofort stillzulegen.
· Störungen und/oder Schäden sind dem Vorgesetzten zu melden.
· Feuerlöscher sind bereitzustellen.
· Instandsetzungsarbeiten nur durch Fachpersonal durchführen lassen.

	Verhalten bei Unfällen

	· Kleinverletzungen über Ersthelfer (Verbandkasten steht zur Verfügung), Meldekette beachten.
· Notfälle über betriebsinternen Sanitäter melden.

	Folgen bei Nichtbeachtung

	· Bei Nichtbeachtung kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.
· Arbeitsrechtliche Folgen sind möglich.

	· Erstellt am: …, Freigabe am: …, Unterschriften: …
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